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STUDENTENSCHAFT DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE DARMSTADT
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Liebe Fachschafter und Fachschafterinnen!

Anbei ein paar Informationen über ein Thema, das so unter der Hand in 
"Expertenkreisen" seit  dem 6. März diskutiert wird.
Es geht um eine Expertenkommission, von Frau Wilms eingesetzt, die die Aus
wirkungen des HRG "überprüfen" soll.
Da einiges Interesse von Eurer Seite, speziell an dem Fragenkatalog, geäußert 
wurde, sind hier jetz t  einige Informationen aus Zeitungen und der Fragenkatalog 
selbst abgedruckt.
- der Fragenkatalog der Expertenkommission
- Gespräch der DUZ (9/83) mit dem Präsidenten des Hochschulverbandes Hartmut 

Schiedermair
- Ein Artikel von Kurt Reumann (FAZ 21.4.83 "Laßt uns nur machen, sagte Kant"
- Noch ein Artikel von Kurt Reumann (FAZ 26.5.83) "Rektor oder Präsident?"

Viel Spaß beim Lesen
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der Kommission zur Untersuchung 

der Auswirkungen des HRG

I- Qcdnung des Hochsnhni»^«na. Gesamthochschulen

i
1. Haben sich Schwierigkeiten daraus ergeben, daß das HRG - mit

bestimmten Differenzierungsmöglichkeiten - gemeinsame Regelungen 

für alle Hoch3Chularten (wissenschaftliche Hochschulen, Pädago

gische Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen) 

trifft?

2. Haben sich Schwierigkeiten aus dem Neuordnungsauftrag des

§ b HRG, insbesondere au3 seinen in Absatz 3 bestimmten Ziel

setzungen ergeben?

3. Haben sich Schwierigkeiten aus dem "Integrationsauftrag” des 

$ 5 HRG (z, B. Bildung von Gesamthochschulen) ergeben?

i i .  Bereich, StmUenreform

1. Wie wird die bisherige Arbeit der gemeinsamen Studienreform

kommissionen beurteilt?

2. Inwiefern sind Probleme, die sieh bei der Studienreform erge

ben haben, auf die Sl 8, 9 HRG zurückzufUhren?

3. Warum haben sich die Vorschriften Über die Gliederung des 

Studiums in einen Studiengang bis zum ersten berufsqualifi- 

zierenden Abschluß (§ 10 Ab3. b HRG) und ln ein Aufbaustudium 

(5 10 Abs. 5 HRG) in der Praxis bisher nicht durchgesetzt?

U. Haben sich Probleme daraus ergeben, daß zur Einhaltung der 

Regelsturiienze1t keine individuellen Sanktionen vorgesehen 

sind?



5. Kann auf § 11 Abs. 3 Satz 1 HRG (Zustimmung einer staatlichen 

Stelle zu Studienordnungen) verzichtet werden?

6. Haben sich Schwierigkeiten daraus ergeben, daß § 18 Satz 1 

HRG für berufsqualifizierende Studienab3Chlüs3e nur noch die 

Verleihung des Diplomgrades vorsieht?

I I I .  B ereich  Forschung

1. Wie haben sich die §§ 22 bis 26 HRG auf die Hochschulforschung 

au3gevirkt, insbesondere auf die Drittmittelforschung und den 

Bereich des Drittmittelpersonals (§ 25 Abs. U HRG)?

2. Haben Gremienzuständigkeiten in Forschungsangelegenheiten, die 

sich aus dem HRG {§ § 3 Abs. 2 Satz 2, H Abs. 3 Nr. **. 63 Abs. 2 

Nr. 5, 6*1 Abs. 3, 67) ergeben, zu Schwierigkeiten geführt?

3- Bestehen in der Hochschulforschung Probleme, die durch zu

sätzliche, der Forschung förderliche Vorschriften (u. a. 

gestützt auf Art. 7^ Nr. 13 GG) gelöst werden könnten?

iv. figrelqhHochsobülzuffang

Wird es auf Grund der Erfahrungen tler letzten Jahre für erforder

lich gehalten, die Regelung über den Hochschulzugang in § 27 

Abs. 2 HRG, die die Hochschulzugangsberechtigung grundsätzlich 

an die Schulabschlüsse bindet, in Richtung auf eine Mitwirkung 

der Hochschule an der Feststellung der für das Studium erforder

lichen Qualifikation fortzuentwickeln?

V. Bereich Gruppenuniversität

1. Welche Erfahrungen sind mit den Vorschriften über die Mitglied
schaft (§ 36 Abs, 1 bis 3 HRG) und Über die allgemeinen Grund

sätze der Mitwirkung (§ 37 HRG) gemacht worden? Wird *>s ffir 

zweckmäßig gehalten. Mitglledsehaften kraft Amte«? in den Gre

mien (Senat, Fachbereichsrat) nicht nur zuzulassen ($ 37 Abs. 2 

Satz 1), sondern vorzuschreiben?



2. Haben sich die Bestimmungen des % 3^ HRG Ober die Gruppenbll-

* düng (Absatz 2), Gruppenvertretung (Abs. 3 Set« 1), Mehrheitn-

gebot (Abs. 3 Satz 2), Stimmrecht (Absatz 4) und besondere Mehr

heiten (Absatz 5) ln der Praxis als sachgerecht erwiesen?

3. Haben sich Probleme daraus ergeben, daß fllr die Wahl der Grup

penvertreter zu bestimmten Gremien die Gruppenwahl und lm Regel

fall die personalisierte Verhältniswahl vorgeschrieben wird

(5 39 Satz 1 HRG)7
.4

*1. Haben sich besondere Schwierigkeiten aus dem Nebeneinander 

von Mitwirkungsrechten nach dem HRG und nach dem Personalver

tretungsrecht ergeben?

5. Sollte eine "Quorum-Regelung" (Abhängigkeit der Sitzzuteilung 

von der Wahlbeteiligung der Gruppe) ausdrücklich zugelassen 

oder gar vorgeschrieben werden?

6. Welche Erfahrungen sind mit der in § 39 Satz 2 HRG zwingend 

vorgeschriebenen Briefwahlmöglichkeit gemacht worden?

7. Welche Erfahrungen sind mit der ln 5 Hl vorgesehenen Form 

studentischer Interessenvertretung gemacht worden? Sind Alter

nativen zu empfehlen? Ist eine für alle Länder einheitliche 

Regelung zu empfehlen?

t

VI. Bereich P.eraonalstruktur,

1. Haben sich Schwierigkeiten daraus ergeben, daß $ 42 HRG für 

das hauptberuflich tätige wissenschaftliche und kOnstlerische 

Personal der Hochschule einen Typenzwang vorsehreibt?

2. Welche Erfahrungen liegen mit der vom HRG zugelassenen und 

gegenwärtig bestehenden Unterscheidung von drei Profe9soren- 

ämtern (C 4, C 3, C 2) vor?

3- Haben sich Schwierigkeiten aus dem Fehlen besonderer Vorschrif

ten fUr das erste Professorenamt (z. B. Fehlen des Amtes des 

Dlätendo2enten) ergeben?
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U. H a b e n  elnzeLne der l n  5 **ä HRG geregelten Einstellungavoraus- 

setsungen l n  bestimmten Bereichen (z. B. Fachhochschulen) zu 

Problemen geführt?

5. Hat das Hausberufungsverbot des 5 *»5 Abs. 2 Satz 2 HRG ln der 

Berufungspraxls, Insbesondere bei den Fachhochschulen, zu 

Problemen geführt?

6. Wie wird eine Sonderregelung beurteilt, die*die Beförderung 

von Professoren nach Bewährung von C 2 nach C 3 an Fachhoch

schulen und Pädagogischen Hochschulen ermöglicht (Absehen vom 

Berufungsverfahren nach § M5 Abs. 2 Satz 1 HRG)?

7. Welche Erfahrungen sind mit der nach §§ 76, 77 Nr. 6 HRG er

folgenden Abschaffung der Emeritierung (dienst- und korpora- 

tionsrechtlich) gemacht worden?

8. Welche Erfahrungen sind damit gemacht worden, daß die Berufung 

von Nichtbewerbern nach 5 A5 Ab3. 3 HRG nur in Ausnahmefällen 

zulässig ist?

9. Hat sich die Regelung des § *15 Abs. *1 HRG als zweckmäßig er

wiesen (Ausstattungszusagen nur in Rahmen von Ausstattungs

plänen)?

10. Entspricht das Amt des Hochschulassistenten, wie es ln 55 **7,

U8 HRG ausgestaltet ist, den Anforderungen, die an ein Ouali- 

fikatlonsamt für den Hochschullehrernachwuchs zu stellen sind?

11. Haben die 55 ä7, U8, 53t 51* HRG ln bestimmten Fächern zu be

sonderen Problemen geführt (z. B*. Im Hinblick auf die Funk

tionen von Oberärzten und Oberingenieuren)?

12. Welche Erfahrungen bestehen mit dem Amt des wissenschaftlichen 

Mitarbeiters nach § 53» soweit es zur Förderung der wissen

schaftlichen Weiterbildung genutzt wird?



 ̂ Insbesondere:
1

a) Ist es erwägenswert, eine Unterscheidung zwischen Durchlauf
stellen (mit befristetem Dienstverhältnis, wissenschaft

licher Ausblldungs- und Qual 1fikationsfunktion) und Dauer

stellen (ohne diese Funktionen) einzufUhren?

b) Ergeben sich Schwierigkeiten aus dem Fehlen eines besonde-

i ren Qualifikationsamtes ln der Promotionsphase?
i

c) Haben sich Probleme daraus ergeben, daß im HRG wissen

schaftliche Hilfskräfte nicht vorgesehen werden?

13- Welche Erfahrungen sind mit § 55 Satz 2 HRG (Vergdtungspflicht 

von Lehraufträgen) gemacht worden?

1*1. Welche Erfahrungen haben sich bei der Abgrenzung der Lehrauf

gaben der Lehrkraft för besondere Aufgaben (§ 56 HRG) von den 

Lehraufgaben des wissenschaftlichen Mitarbeiters (§ 53 HRG)

ergeben?
v

VII.aficslch QrKanlaatiQn

1. Haben sich Probleme daraus ergeben, daß § 62 bestimmte Elemente 

einer Präsidialverfassung enthält? Wird die zwingend vorge

schriebene mindestens *1-jährige Amtszeit des Leiters der Hoch

schule für zweckmäßig gehalten?

*

2. Hat sich das 2-Ebenen-Prinzip in seiner Ausgestaltung nach 

den 5§ 61, 6ä, 65, 66 HRG bewährt? Welche Erfahrungen beste

hen mit den gemeinsamen Kommissionen des § 65 Abs. 1 HRG?

3. Hat sich die in § 63 HRG vorgesehene Bildung von zwei verschie

denen zentralen Kollegialorganen als zweckmäßig erwiesen?

>4. Haben sich die gebildeten Fachbereiche al3 teilweise zu klein, 

ihre Zahl als zu groß erwiesen?

5. Hat sich die Regelung in § 66 Abs. 3t Abs. Satz 2 HRG (Kol

legialprinzip) als zweckmäßig erwiesen?



V I I I .

Herden die §§ 67, 68, 69 HRG ln der Jetr.igen Ausführlichkeit wei

terhin fUr sinnvoll gehalten?



ftrJtfor &btv y rn ftb tn i?
Von Kurt Reumann

Soll an der Spitze der Universität 
ein Rektor oder ein Präsident ste
hen? ü b er die A ntw ort auf diese 
Frage streitet sich der Hoehschulver- 
band mit dem Präsidium  der West
deutschen Rektorenkonferenz. In 
seinen 33 Vorschlägen zur Änderung 
des Hochschulrahmengesetzes sagt 
der Hochschulverband, dem m ehr als 
31 000 Professoren angeboren, näm 
lich kurz und böse, die P räsid ialver
fassung hübe sich an den deutschen 
Univ*— täten nicht bew ährt.

Rektor nannte m an in spätröm i
scher Kaiserzeit den zivilen Provinz- 
Statthalter. Später w urden Zunftvor
stände und B ürgerm eister so be
zeichnet. Von dort übernahm en die 
norditalienischen U niversitäten im 
12. Jah rhundert den Namen fü r ihre 
Leiter. Mancher deutsche Präsident 
w äre heute gern so etw as wie ein 
Bürgerm eister „seiner“ Universi
tät. A ber mit einem Rektor verträg t 
sich diese exekutive M achtfülle 
nicht. Schon im 15. Jah rh u n d ert w ur
de an den deutschen U niversitäten 
das Kollegialorgan der Professoren, 
der Senat, zum w ichtigsten Entschei
dungsträger. Nach innen beschränk
te sich der Einfluß des Rektors dar
auf, daß er der Vorsitzende des Se
nats w ar: ein Professor un te r Profes
soren, freilich der Erste un ter Glei
chen. Das ist auch die Idealvorstel
lung des Hochschulverbands.

Unsere Hochschulen haben zwei 
Leitungsebenen: Die eine, die über 
Angelegenheiten von Belang für die 
ganze Hochschule entscheidet, ißt 
zentral organisiert. Dazu gehören das 
U niversitätsparlam ent (Konvent, 
Konzil, Versammlung), der Senat 
und der Rektor oder Präsident. Die 
andere, die fachliche Ebene der 
Fachbereiche oder Fakultäten, ist 
dezentral organisiert. Insofern be
steht an jeder Hochschule eine Ge
waltenteilung.' Der S tre it geht im 
K ern darum , welches der ver
klam m ernden Zentralorgane am 
mächtigsten sein soll,

Hochschulverband ■ und Rektoren
konferenz brauchten sich nicht zu 
streiten, wenn sie sich auf die P riori
tä t eines starken Senats einigten. 
Dann wäre es nämlich eine zw eitran
gige Frage, ob die U niversität von ei
nem Präsidenten oder von einem 
Rektor geleitet wird. W er einen Rek
tor bevorzugt, räum t dem Senat a l
lerdings deutlicher den Vorrang ein. 
Konsequent möchte der Hochschul
verband daher auch den Senat ge
stä rk t sehen. In ihm sollen alle De
kane mit Stim m recht vertreten  sein. 
Die Dekane sind die Vorsitzenden 
der dezentralen Entscheidungsgre
mien: der Fachbereichsräte oder der 
Fakultäten. Die meisten U niversitä
ten haben aus der notwendigen fach
lichen A ufgliederung in Fakultäten 
eine unheilvolle fachliche Zersplitte
rung in zu viele Fachbereiche ge
macht. Der Hochschulverband will 
die Fachbereiche zw ar nicht wieder 

fabgeschafft sehen. A ber die wichtig
sten Aufgaben der Fachbereichsräte 
— Promotionen. H abilitationen und 
Berufungen — will er nach dem Bei
spiel des Saarlands und Niedersach

sens auf Fakultäten  übertragen wis
sen. In diesen Fakultäten  sollen alle 
Professoren fachlich benachbarter 
Disziplinen Stim m recht haben und 
sonst niemand. Eine Versammlung 
aller Professoren gibt es heute an 
derr meisten Universitäten leider
nicht mehr.

Im Konvent und in den Fachbe
reichsräten saßen mithin die Gruppen 
der Professoren, S tudenten sowie der 
wissenschaftlichen und der nichtwis- 
sensehaftlicb*n M itarbeiter; die Fa
ku ltä t wäre eine reine Professoren
demokratie, und im Senat trä te  ne
ben das Gruppenprinzip die von 
Schelsky so gelobte Amtsmitglied- 
schaft (der Dekane). Der Hochschul
verband möchte also die Vorteile der 

^ ro fe ^ o re n ^ p u b i^ ~ n in  ’deiT Besen

verbinden, wobei er auf die Amts- 
Verantwortung gesteigerten W ert 
legt. Dieses Modell ist besser als 
manche praktizierte Regelung. Es 
braucht aber nicht E xklusiv itlt zu 
teeanspruchen. Jedes Land könnte-es 
durch setz en_-ui&iT~~daS-

den brauchte. Eine Gesetzesnovelle 
w äre aber —adins chens wart,—damit 
die Länder noch m ehr Spielraum  

"erhalten. . 0 «mppon.iini3z&rtiJ-älj»n snB- 
ten möglich, aber nicht nötig sein, 

"b ie  lnelH en"~Üniversitäten w aren 
bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts 
nicht größer, eher kleiner, als es 
heute ein Gymnasium ist. Aber jetzt 
erreichen viele U niversitäten die 
Größe einer m ittleren S ta d t Können 
sie noch von A m ateuren geleitet 
werden? Nein, sagen die Befürw orter 
des hauptam tlichen M anager-Präsi
denten. Ja , antw orten die Anhänger 
des professoralen Rektors. Der Präsi
dent möchte am liebsten Wissen
schaftsm inister, Rektor und Univer- 
sitätskanzler in einer Person sein. 
Der R ektor m üßte auf Aufgebentei
lung W ert legen. D er K anzler stünde 
nicht un te r ihm, sondern neben ihm 
als Leiter der V erwaltung. Nach in
nen hätte  der Rektor sich auf die 
Aufgabe des Vorsitzenden und Frie
densstifters zu konzentrieren, nach 
außen m üßte er die Universität als 
der Mann ihres V ertrauens vertre
ten. Diese Aufgabe is t  da der Ruf 
der Universitäten gelitten hat und 
das Geld knapp geworden ist. wich
tiger geworden. Audi ein Rektorat 
kann nicht mehr nebenamtlich be
kleidet werden. Aber die Nachteile 
überwiegen, wenn die Amtszeit zwei 
bis vier Jah re  überschreitet.

Ein Rektor tr it t  nach relativ kur
zer Amtszeit in die Reihe der Profes
soren zurück. Aber was soll man m it 
einem Präsidenten  amfangen, wenn 
er nach langer Amtszeit ausscheidet? 
Ein guter Präsident kann einer Uni
versität m ehr Auftrieb geben als ein 
Rektor. Das zeigt jetzt das M arbur- 
ger Beispiel. Aber ein schlechter 
P räsident kann sie entzweien oder 
lähm en — auch dafür gab es in Mar
burg ein Beispiel. Ein schlechter 
Rektor kann leichter verkraftet w er
den. Erst zwei, drei schlechte Rekto
ren sind so schlimm wie ein schlech
ter Präsident.



HOCHSCHULRAHMENGESETZ

1

„Wesentliche Dinge 
korrigieren!“

Ein DUZ-Interviewmit Prof. Hartmut Schiedermair,
, dem Präsidenten des Hochschuiverbandes

DUZ: H m  Prof. Schiedermair, die 
Kommission zur Überprüfung des 
Hochschulrahmengesetzes ha! dem 
Hochschulverband -  wie anderen Orga
nisationen auch -  einen Fragenkatalog 
zugeschick! Sie können als erster Ver
band antworten
Schiedermair: Daß wir uns als erster 
Verband mit einem fertigen Papier an 
die Expertenkommission wenden kön
net!, ist kein Zufall. Wir haben uns jahre
lang auf dieses Projekt vorbereitet, na
türlich ohne zu wissen, daß es zu dieser 
Kommission kommen würde.
DUZ: Nennen Sie uns bitte Ihre zentra
len Anliegen.
Schiedermair: Die Fülle der F.inzelvor- 
schläge möchte ich in fünf Schwerpunk
ten zusammenfassen: Studienreform 
und Studienzeiten, Stichwort Regelstu
dienzeit; zweitens und drittens die Gre
mien in der Universität und die Frage 
der Mitbestimmung, Stichwort Paritä
ten; viertens die Pcrsonalstruktur und 
schließlich die Forschung.
DUZ: Fangen wir bitte damit an, was 
die Lehrenden im Interesse der Lernen
den vorschlagen.
Schiedermair: Gerade in Fragen der Stu- 
dienreform enthält das Hochschulrah
mengesetz viel Überflüssiges, dessen er
satzlose Streichung wir verlangen. Das 
mag überraschend klingen, aber wenn 
im HRG Studienreform als ständige 
Aufgabe der Universität definiert ist und 
der Universität als ständige Aufgabe zu
gewiesen wird, dann halten wir das für 
Unsinn. Nehmen Sie an: In einem Fach 
wäre die Studienrerorm gerade abge
schlossen, und trotzdem müßte schon 
wieder etwas Neues gemacht werden -  
also das ist gesetzgeberischer Nonsens 
Wir sind der Meinung, daß sich Wissen
schaft und wissenschaftliche Lehrer 
nicht nach de* Stnrtiemeform zu richten 
haben, sondern umgekehrt: Die Wissen• 
schaft entwickelt sich und damit auch 
die Lehrmethoden und Aufgabenstel
lungen in den einzelnen Disziplinen - 
danach muß sich die Reform des Studi

ums richten. Aber die kann nicht von 
außen, vom Gesetzgeber an die Univer
sität herangetragen werden, die muß 
sich in der Universität selber entwickeln. 
Praktisch ist die Frage der Stiidienre- 
fornt immer eine Frage der Prüfungs- 

„und Studienordnung. Denn die Prü
fungsordnung. die Qualiflkationsab- 
schlüsse festlcgl, bestimmt natürlich den 
Gang des Studiums Aber was studiert 
werden soll, das ist Ländersache. hierbei 
sollte der Bundesgesetzgeber sich zu- 
rückhalten.
DUZ.: Zur Studienordnung gehört auch 
die Studienzeit.
Schiedermalr: Wir haben das leicht ver
brauchte Wort Rcgelstudienzeit vermie
den, aber wir denken an eine Studien
zeit, die in der Regel vier Jahre -  an 
Fachhochschulen drei -  umfaßt. Wir 
brauchen diese Regelstudienzeit schon 
aus Gründen der Kapazitätsberechnung, 
DUZ: Denken Sie auch an Sanktionen? 
Schiedermair: Wir sind nicht der Mei
nung. daß der alte Sanktionsmechanis- 
mns, also die Exmatrikulation, wieder 
eingeführt werden sollte, denn die 
Adressaten bei dieser Regelung sind 
nicht die Studenten, sondern die Profes
soren. Bei der gesetzlichen Vorgabe, ein 
Studium solle in der Regel nach vier Jah
ren absolviert sein, müssen die Universi
täten eine Studienordnung ausarbeiten 
und einen Studienplän, der auch in vier 
Jahren zu bewältigen äst. Die Professo
ren haben ihr Lehrangebot auf diese Zeit 
einzurichten, wobei natürlich die Medi
zin und einige andere Fächer größere 
Spannen brauchen.
DUZ: Befurchten Sie denn keine weitere 
Verschulung des Studiums? 
Schiedermair: Nein, denn damit wird 
nur ein Ir.t-Zustand festgeschrirben, und 
angesichts der hohen Studentenzahlen 
steht die Frage der Verschulung auch 
nicht im Vordergrund der Diskussion. 
DUZ: Brisanter isi zweifellos Ihr zweiter 
Schwerpunkt, die Gremienfrage. 
Schiedermair: Das Herzstück unserer 
Vorstellungen ist die Einführung von

Fakultäten, di« das bisherige Hoch
schulrahmengesetz nicht kennt. Wir wol
len damit aber keine dritte F.bene ein
führen, sondern die Kompetenzen auf 
der dezentralen Ebene neue verteilen. 
Bestimmte Aufgaben sollen aus den 
Fachbereichen herausgenommen und 
den Fakultäten zugewiesen werden -  Fa
kultäten, in denen nach dem niedersäch
sischen oder saarländischen Modell vier 
bis fünf Fachbereiche zusammengefaßt 
sind; oder man bildet wie io Baden- 
Württemberg zehn, zwölf, fünfzehn Fa
kultäten.
DUZ: Welche Aufgaben sollen die Fa
kultäten haben?
Schiedermair; Die Zuständigkeitenjür 
Berufung, Habilitation und Promotion, 
und diese müssen mitbestimmungsfrei 
gehalten werden, weil sie nicht mitbe- 
stimmungsfähig sind. Deshalb dürfen 
diesem Gremium nur Professoren auf 
Lebenszeit angehören, und an der Spitze 
der Fakultät muß ein Dekan stehen, der 
kraft Amtes Mitglied des Senats ist, mit 
Stimmrecht. Denn wir wollen im Senat, 
diesem wichtigen Gremium, nicht nur 
Gruppcnrepräsentation, sondern auch 
Fakuitätenrepräsentation -  ein Aspekt, 
der sich in der Praxis vernünftig agieren
der Universitäten längst durchgesetzt 
hat. Und wir brauchen ihn deshalb, weil 
im Senat viele Entscheidungen unter 
dem Blickwinkel der medizinischen oder 
der reehtswissenschafllichen oder ande
rer Fakultäten getroffen werden müssen. 
Dazu gehört aber eine Organisations
form, die gewährleistet, daß in diesem 
Gremium al? diese Belange zur Geltung 
kommen. Und dazu brauchen wir die 
Dekane.
DUZ: Kommen wir bitte zur generellen 
Frage der Mitbestimmung.
Schiedermair: Daß wir für deutlichere 
Stimmgewichte zugunsten der Professo
ren eintreten, wird dem Hochschulver
band niemand verdenken. Aber dieser 
Standpunkt ist nicht nur interessenge
bunden, sondern auch von der Sache her 
geboten: Der Einfluß der Professoren 
vor allem in Fragen der Lehre und For
schung muß verstärkt werden.
DUZ: An welche Stimmenverhältnisse 
denken Sie?
Schiedermair: Um noch einmal daran zu 
erinnern: in den Fakultäten, in denen es 
um Promotion, Habilitation und Beru
fung geht, keine Mitbestimmung und da
mit keine Paritäten. Und auf der zentra
len Ebene -  Konzil, Konvent, Versamm
lung oder Großer Senat -, auf welcher 
der Präsident oder Rektor gewählt und 
die Grundordnung verabschiedet wird, 
sollten die Professoren mindestens SO 
Prozent der stimmberechtigten Mitglie
der stellen Auf der dezentralen Ebene, 
im Senat und in den Fachbereichsräten,



sollten die Professoren Ober eine deutli
che Mehrheit verfügen, also über SO Pro
zent plus drei Stimmen. Entscheidun
gen, die Forschung und Lehre betreffen,

' bedürfen außer der Mehrheit des Grerni- 
1 urtts auch der Mehrheit der diesem Gre
mium angehörenden Professoren -  eine 
Regelung, die sich weitgehend in der 
Welt durchgesetzt hat.
DUZ: Als berufsstSndischer Verband 
haben Sie sicherlich nicht nur das Wohl 
und Wehe der ganzen Universität im 
Auge, sondern verfechten, und das ist 
natürlich, die Interessen Ihrer Mitglie
der. Damit wären wir beim Stichwort 
Personalstrukttir.
Schiedermair: Wir sehen Änderungsnot
wendigkeiten nicht nur aus berufsständi
schen Gesichtspunkten, sondern auch, 
weil wir (ur den Universitätsbetrieb 
schädliche Folgen erkannt haben. So 
lautet denn nach der Korrektur der 
Gruppenuniversität ein zweiter Schwer
punkt: Bereinigung der verunglückten 
Personalstruktur. Was der Staat durch 
das Hochschulrahmengesetz geschaffen 
hat, nämlich den Einheitsprofessor, hat 
er mit der anderen Hand wieder genom
men: durch den Drei-Klsssen-Aufbau 
C 2, C 3, C 4. Die Korrekturmöglichkei- 
ten dieser verunglückten Personaistruk- 
tur sind reichhaltig, doch zuerst muß -  
ganz im Sinn der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichtes -  klarge
stellt werden, daß es verschiedene Pro
fessorenämter gibt, deren Funktion sieh 
aus den Hochschularten ergibt: wissen
schaftliche Hochschulen, Fachhoch
schulen, künstlerische Hochschulen, So- 
d:snn möchten wir wieder erreichen, daß 
die Habilitation der wissenschaftliche 
Qualifikationsnachweis und somit die 
Einstellungsvoraussetzung für Universt- 
täisprofessoren ist. Natürlich kennen 
wir die Besonderheiten in der Medizin 
oder den technischen Fächern, aber wir 
betonen: Die Habilitation ist Einstel
lungsvoraussetzung.
DUZ: Also nicht mehr die „gleichwerti
ge wissenschaftliche Leistung"? 
Schiedermair: Nicht mehr die berühmte 
„gleichwertige wissenschaftliche Lei
stung“, also jener Handel mit Vorworten 
zu Wochenkalendern und dergleichen, 
der die Berufungspraxis vergangener 

...$Jahre in niveausenkender Weise belastet 
f f TjäL Wir wollen aber auch das Ausschrei- 

Ibungsverfahren in dem Sinn geändert 
wissen, daß auch Nichtbewerber berück
sichtigt werden können, daß also die Fa- 
kulläten freie Hand bei der Auswahl 
hochqualifizierter Kandidaten haben. 
Wir möchten mehr Beweglichkeit irr die 
Berufungspraxis bringen; gerade nach 
den Uberleitungsweiten ist mehr Wett
bewerb erforderlich, Deshalb halten wir 
such am H8usberururigsveibc>t fest.

DUZ: Zurück zum Drei-Klaxsen-Reeht. 
Schiedermair: Angesichts der Unge
reimtheiten des Besoldungsgesetzes ha
ben wir eine langfristige und eine kurz
fristige Perspektive. Langfristig sollte 
man bei Universitätsprofessoren von 
einem einheitlichen Arnt ausgehen und 
Unterschiede in der Besoldung nicht 
mehr nach C 3 und C 4 anerkennen, 
sondern nur noch aus der Berufung 
selbst. Aber weil wir die finanziellen 
Folgen dieser Lösung kennen, schlagen 
wir als Schritt in diese Richtung die 
Streichung der C 2.-Ste!!en für Professo
ren auf Lebenszeit vor, unter Beibehal
tung der Besoldungsgruppen C 3 und 
C 4. Dies wäre unsere kurzfristige Per
spektive. In diesem Zusammenhang, 
und dabei gehen wir über das HRG hin
aus, weisen wir auf die Unerträglichkeit 
des § 35 Bundesbesoldungsgesetz hin, 
der den Universitäten einen festen 
Schlüssel von C 2-, C 3- und C 4-Stellen 
zuweist. Das führt in kleinen Ländern zu 
Wettbewerbsverzerrungen.
DUZ: Sie aber plädieren für mehr Wett
bewerb?
Schiedermair: Ja. und zwar leidenschaft
lich. Für den Wettbewerb zwischen den 
Universitäten, aber auch den Wettbe
werb zwischen den Professoren.
DUZ: Beziehen sich Ihre Strukturüber- 
legungen nur auf die Professorenschaft? 
Schiedermair: Nein. Wir möchten zum 
Beispiel den Dozenten auf Zeit wieder 
eingeführt sehen, als F.rsatz für den ehe
maligen Unlversitätsdozenten. Der Ha
bilitierte soll die Chance haben, in der 
Universität auf eine Berufung zu warten. 
Dafür bietet sich ein Zeitraum zwischen 
vier und sechs Jahren an. Außerdem 
möchten wir das Nebeneinander von 
Hochschulassistenf und 'Wissenschaftli
chem Mitarbeiter beseitigt wissen zugun
sten eines wissenschaftlichen Assisten
ten, aber nicht mehr im Bcamienverhält- 
nis auf Widerruf, sondern auf Zeit, etwa 
neun Jahre, die in drei Stufen durchlau
fen werden sollen.
DUZ: Aber klagt nicht gerade der Nach
wuchs über die Zeilverträge? 
Schiedermair: Also um Lehenszeitstellen 
diskutiert keiner mehr, Angesichts leerer 
Kassen ist man längst zur Tagesordnung 
übergegangen.
DUZ: Was müßte sich sonst noch im 
Mittelbau ändern?
Schiedermair: Der Akademische Rat mit
Funktionen in der Lehre hat sich nicht 
bewährt. Daueraufgaben in der Lehre 
sollten wieder ausschließlich den Profes
soren übertragen werden, und deshalb 
appelliere ich an meine Kollegen, sich 
wieder in großem Umfang den An- 
füngervotlesungen zu stellen. Ich habe 
es nicht für gut, wenn die Anfänger *o- 
ztssagen von beamteten Lchmm aus dem

Mittelbau unterrichtet werden. Der So
genannte Mittelbau ist dort anzusiedeln, 
wo er wirklich seine Funktion hat. in den 
Dienstleistungen als Kustos, Ingenieur, 
Oberarzt und so weiter. Aber in der Leh
re wollen wir den akademischen Mittel
bau nicht Test verankert sehen, obwahl 
ich weiß, daß dies ein Plan vieler Politi
ker. übrigens aller Parteien, war; die 
Massenuniversität mit Hilfe eines Billig- 
Professors zu bewältigen.
DUZ: Dürfen wir üb-rgangslos von der 
Lehre zur Forschung kommen7 
Schiedermair: Heutzutage sind wir infol
ge der knappen staatlichen Mittel mehr 
denn je auf die Drittmittel angewiesen. 
Wer Drittmittel eingeworben hat, sollte 
entscheiden können, ob er selbst sie ver
waltet oder ob er sie der Universität zur 
Verwaltung anvertraut. Das ist Ge
schmackssache. Aber auf keinen Fall 
sollten die Universitäten die Forschung 
erschweren, etwa durch Pseudodienst- 
verhältnisse, die sie den mit Drittmitteln 
Finanzierten Mitarbeitern praktisch auf
zwingen. oder durch Rechnungshofkon- 
trolle Die ist nämlich deshalb überflüs
sig. weil der Drittmittelßfher ja selbst 
seine Kontrolle auxüht. Also: generell 
F.ntbürokratisienmg der Forschung und 
speziell Erleichterung der DriHmittelfor- 
schung.
DUZ: Sie haben einen großen Katalog 
vorgelegt. Was finden Sie denn nun am 
Hochschulrahmengesetz erhaltenswert? 
Schiedermair: Man kann natürlich dar
über streifen, ob das Hochschulrahmen
gesetz überhaupt erforderlich war. und 
darüber wird gestritten. Wir wollen die 
Gmndstruktur erhalten, jedoch wesent
liche Dinge korrigiert sehen. Fin großes 
Positivum war, daß das Hochschulrah
mengesetz. den I ändern große Spielräu
me eingeräumt ha! zur Ausgestaltung ih
rer eigenen Landesgesetze. Und deswe
gen müssen sich die Länder der hoch- 
schulpolitischen Frage steilen- Wieviel 
oder wie wenig LIniversität wollen wir? 
Betreiben wir Gesamthochschulpolitik 
aus sozialemanzipatorischen Gründen, 
oder betreiben wir Kulturpolitik? Das 
führt wieder zum Thema Wettbewerb, 
diesmal zwischen den Bundesländern, 
aber den sollten wir auch nicht zu weit 
treiben. Ich glaube, dabei kann der Bun- 
desg-set-geber ein Minimum an Wissen
schaftlichkeit gewährleisten.
DUZ: Befürchten Sie jetzt, nachdem Sie 
Ihre Vorstellungen publik gemacht ha
ben, einen öffentlichen Proteststurm? 
Srhlcrfermair: Das gäauhe ich nicht. Ich 
denke, die hochschulpolitische Land
schaft ist insgesamt doch ««-ngebend be
friedet, so daß man auch im politischen 
Raunt vernünftigen Argummten gegen
über aufgeschlossen ist.

Das Ci'sprXch führir Sainer Klofat



2 , 4 - f - „Laßt uns machen“, si
Der Hochsehulverband legt Vorschläge zur Änderung des Hochschulrahmengesetzes vor / Von Kurt Reumann

Der Hoebschulverband wird ln Kürze 
m it Vorschlägen zur Änderung des 
Hoch schu 1 rah m engestl zes an die Ö ffent
lichkeit treten. Daher sollten wir uns 
grundsätzlich fragen: Wie soll der S taat 
den Univers>tatsbutrieb regeln? In sei
ner Schrift „Der Streit der Fakultä ten“ 
hat Kant diese Frage m it einer Anekdo
te  beantw ortet: Ein französischer Mini
s ter habe einig.- angesehene Kaufleute 
zu sich eingeladen und von ihnen Vor
schläge erbeten, wie der Handel in 
Schwring zu bnr;g*crTseT~L- „gleich als 
ob e r (Taruriler'tiie Th-sTE zu wählen ve r
stände". kommentiert Kant Nachdem 
der eine dies, der andere das vorgetra
gen habe, habe ein a lte r Kaufmann ge
sagt: Schafft gute Wege, schlagt gut 
gcl<j. gi^~TTir^rompTEr~W^^sFITlJ5ht 
und dergleichen, aber im übrigen „laßt 
uns machen"! So ungefähr halte auch 
3 hT' ph'nösöpliische Fakultä t zu antw or
ten. wenn die Regierung sie nach den 
le h re n  fragte, die me den Gelehrten 
vorschreiben solle, meinte K an t' „den 
Fortschritt der Einsichten und Wissen
schaften nur nicht zu h indern“.

Dieser Meinung hat sich Wilhelm von 
H um boldt angeschlo.ssen. Die Universi
täten  seien, „von aller Form im Staate 
losgemacht", nichts anderes als das gei
stige Leben jener Menschen, „die äuße
re  Muße oder inneres Streben zur Wis
senschaft und Forschung hinführt.“

Seit Humboldts Tagen hat sich viel 
geändert. Damals hatten alle deutschen 
U niversitäten von Kiel bis München 
und von Köln bis Königsberg zusam 
men nur etwa 5000 Studenten. Heute 
gibt es einzelne Universitäten, deren 
Zahl sich auf 50 ÜOO zubewegt, die also, 
wie München, Berlin, Köln oder M ün
ster, jede für sich fast zehnmal so viele 
Studenten aufnehmen, wie damals ins
gesamt an die deutschen U niversitäten 
zogen. Humboldts Berliner Universität 
War eine Gegengrünöung gegen die oft 
zu B erufs- und Fachschulen verfla 
chenden Hochschulen der damaligen 
Zeit. Humboldt stellte Forschung, Lehre 
und die Bildung durch W issenschaft in 
den M ittelpunkt seiner Universität. Be
rufsausbildung sollte dort eigentlich 
nicht statlfm den. Aber je höher die 
Zahl der Studenten steigt, desto stärker 
müssen sich die U niversitäten der Be
rufsausbildung annehmen. Außerdem 
erfordern die Entfaltung der 'Wissen
schaften, deren Spezialisierung und die 
komplizierten Methoden vor altem der 
naturw issenschaftlich experim entellen 
Forschung immer m ehr Organisation, 
und m ehr Organisation bedeutet weni
ger Freiheit. Dennoch bleibt der

Grundsatz richtig, daß die „Sache“ 
ohne den S taat unendlich viel besser 
laufen würde, solange der S taat seine 
Schulzaufgabe erfüllt.

Dem Hochschul verband ist daher zu- 
zuslimnrien, w enn er die Rcpclunundich
te des Hochschulrahmengesetzes von 
1976 tadelt. Am liebsten wäre es ihm, 
w enn' die Politiker „das ganze Gesetz 
ersatzlos streichen" w ürden. Das wäre 
in der Tut am besten. Jedes Bundesland 
hat ja inzwischen ein eigenes Gesetz, 
das dem Rahmengesetz angepaßt ist. 
Damit dürfte sich das Rahmengesetz 
des Bundes selbst überflüssig gemacht 
haben f  reilich wäre es zu kühn, darauf 
zu hoffen, daß die Politiker sich von 
dem. Rahmengesetz trennen könnten 
■oder auch nu r möchten.. Wer also eine 
Ä nderung im Auge hat, w ird darauf 
hinzu w irken haben, daß das G esetz'sich 
mtr~el5em M in ■ m iil -Trog r amm zufrie- 
dengibl u Dd~Stilcfraura-.fur-dIw-JL.uz3er 
E I iQ l.c n . 2.ur
Ehre des gültigen Rahm engesetzes m uß 
jedoch hinzugefügt werden, daß es 
manche Freiheit läßt. Ein Vergleich der 
elf Landesgesctze m iteinander zeigt, 
daß die Lander diesen Spielraum  m ei
stens auch genutzt haben. Viele Mängel 
des einer, oder des anderen Lundesgeset
zes w aren zu beheben, ohne daß das 
Rahmengesetz geändert werben müßte.

Zurück zur Fachhochschule

Prüfen wir nun ar. den Vorschlägen 
des Hochschulveftbands fü r eine V erän
derung des Hochschulrahmengesetzes, 
ob sich die Forderung, daß sich der 
Staat heraushalte, dort m it der Idee des 
W ettbewerbs und der V ielgestaltigkeit 
verbindet. Das R ahmengesetz sagt von 
den HodisrTTnTrn,~~sre~ d ienten der P fle
ge -Und der Entwicklung der WissÖh- 
schaften und dcr K ünste durch r o r-  

_ schung. Lehre und fetiiHiürm~~yerher 
~Tneitit ■‘«S, sie bereiteten "aiii ^Berufliche 

Tätigkeiten vor. Dpeeepn gliedert der 
H ochscln ilverbanSstrenger in w issen- 

‘siLallijche i-iocftscnüienT" künstlerische 
Hochschulen lind Fachhodtschulen und 
weist diesen verschiedenen Hochschul
typen verschiedene Aufgaben zu:

Die wissenschaftlichen Hochschulen, 
meint der Hochschulverband, pflegten 
die W issenschaft durch Forschung und 
Lehre Dort feh lt also „und durch S tu - ' 
dium “. Entsprechend w ird die Aufgabe 
der Berufsausbildung nicht genannt. 
Zur Hauptaufgabe wird also eindeuti
ger die Wissenschaft gemacht. For
schung und Lehre dienen der Pflege 
der Wissenschaft Auch die Lehre wird

also auf die Wissenschaft bezogen und 
nicht auf die Berufsausbildung. Das wäre 
ein Schritt zur Forschungshochschule. 
Dqgegen sollen, so der Hochschul verband, 
die Fachhochschulen das praxisbezo
gene Wissen „durch berufsbezogenen 
U nterrich t“ pflegen. Die Frage Ist, ob 
bei dieser Definition nicht manche 
U niversität besser zu den Fachhoch
schulen zu rechnen wäre. Dann hätten  
w ir nämlich zu viele U niversitäten und 
zu wenige Fachhochschulen. Ü ber die 
Frage, wie man Fachhochschulabgänger 
w ettbew erbsfähiger machen konnte, 
d iskutiert das Papier {mit Rechte nicht. 
Die A ntw ort darauf m üßte vor allem 
ein zu veränderndes Laufbahnrecht ge
ben.

Das Hochschulrahmengesetz schreibt 
vor, die verschiedenen Hochschularten 
zu Gesamthochschulen zusammenzu- 
m: h I i e 3e r f ~ o d e r~zü"”Verbinden. Dagegen 
fordert d e r Hochschulverband, dieses 
Gebot ersatzlos zu streichen. Das ist 
konsequent, wenn man die 'V ielgestal- 
tigkeit d e r (teilweise doch nur schein
baren) Einheitlichkeit vorzieht.

Im Hochschulrahmengesetz folgt der 
Abschnitt über .S tudium  und Lejire“ 
m it den Paragraphen i ~(Ziel des Studi
ums), 8 (Studienreform), 9 (Studien- 
reformkornmissionen), 10 (Studiengänge), 
11 (Studienordnungen), 12 (Lehrange
bot), 13 (Fernstudium ), 14 {Studienbera
tung). Der Hochschulverband macht den 
sensationellen Vorschlag, das alles zu 
streichen. Hat er etwa zu H um Sorarru- 
rucKgc-funden? E rinnert er sich an die 
Jenaer Hoch schul V ersam m lung von 
1848, die 18 deutsche Universitäten mit 
ihren Abgesandten beschickt hatten  
und auf der sich die Professoren e in - ‘ 
stimmig gegen die Beschränkung der 
freien Wahl der Lehrveranstaltungen 
aussprachen und ebenso einmütig gegen 
Sem esterprüfungcn? (Man setzte da
mals noch grobes Vertrauen in die W ir
kung der akademischen Freiheit auf die 
Studenten.)

Es w äre klar, daß die U niversität ein
deutig auf die Forschung orientiert 
würde, wenn alle Bestimm ungen Über 
das Studium  gestrichen würden. Der 
Hochschulverband is t indessen w eit 
en tfe rn t davon, einer solchen Utopie 
nachzulaufen. Ire Gegenteil: Die Vor
schriften über die P rü fnnepS! I ^ n C e r  

“nicht en tfern t wirsen, Der ganze zweite 
"ÄbscnnlfC 3es Rahmengesetzes sollte 

nach seiner Meinung sogar unter der 
Ü berschrift „Prüfungen“ stehen. Dies 
nicht zuletzt, weü Studienreform  „nur 
durch Änderung bestehender Prüfungs
ordnungen wirksam  betrieben“ werde.

Das hört sich alles andere als ideali
stisch an. Es redet auch nicht der 
Bestimmung der Lehre durch die Wis
senschaft das Wort. Vielmehr stehen 
dahinter nur allzu deutlich die Zwänge 
der Berufsausbildung. Das ist nicht 
Freiheit von Regelung, sondern die R e
duktion auf (nur an einer Ausbildungs- 
stätte  notwendige) Regelung Kein 
W under, daß der Hochsch ul verband 
gleichzeitig die W iedereinführung der 
prob1emati^chen'~Regelstudienzeiten ftir- 

’ uerT ~~ ~

Mehr Gewicht für Professoren

Das Hochschulrahmengesetz hat die 
E inführung der „G ruppenuniversität“ 
zur Auflage gem acht; es erlaubt keine 
Ausnahme. In der O njppenuniy e rcj_iät 
stim m en die „G ruppen“ der Professo
ren, der Studenten, der w issenschaftli
chen und der nicbtwissenschafUichen 
M itarbeiter in den Gremien nach einem 
Paritätenschlüssel ab. Das Rahm enge
setz gibt zwar n icht alien Gruppen aas 
gleiche Gewicht (das w äre auch verfas
sungswidrig gewesen). Aber es geht pgi 
der Einschränkung der Prnfcgiiore.D - 
herrschaft doch re lativ  weit. Der Hoch- 
ECbulverband mochte das geändert wis
sen. Sogar Im zentralen U niversitäts
parlam ent, das den Rektor wählt, sollen 
die Professoren mindestens 60 Prozent 
der stim m berechtigten M itglieder ste l
len. Im Senat sollen die Dekane der F a 
kultäten überall Stim m recht erhalten. 
In der Regel w äre das sicherlich sinn 
voll. Aber bedeutet das Ersetzen der ei
nen Regelung durch eine andere Rege
lung etw a weniger Regelung? Wäre es 
nicht bessep den Bundesländern mefir 
Freiheit zu lassen, auch auf die Gefahr 
hin, daß es dabei neben vielen besseren 
Regelungen einige schlechtere gäbe? 
Dann könnten Köln und Bonn gemäßig
te O rdinarienuniversitäten bleiben und 
Bremen eine M itbestim mungsuniversi- 
tä t nach Ge wer k schuf Ismus ter.

Der Hochschulverband möchte 
schließlich verw andte Fachbereiche zu 
Fakultäten  zusammengefaßt wissen. 
Auf den erster, Blick sieht das nach 
m ehr Regelung aus: Außer den zentra
len Organen Konzil oder Konvent und 
Senat und den dezentralen Fachbe- 
reichsräten w ürde es dann noch F aku l
tä ten  geben. Dennoch wäre das nicht 
m ehr Regelung, sondern eine bessere 
Regelung; denn die Fakultäten würden 
den Fachbereichen die Aufgaben der 
Promotionen, der Habilitationen und 
der Berufungen obiuhm en. Es ist d rin 
gend geboten, daß w ir wieder ab kom
men von der Inzucht der Fachbeu-icht.


